
  

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 
 

 
Offizielle Ausschreibung 

AUSTRIAN INLINE CUP 2011 
Station Nr. 9 

 

Halbmarathon Salzburgring 
 

 
 
Veranstalter:  ÖRSV Löschenkohlgasse 12, 1150 Wien, 
   RSLV (Salzburg), 5020 Salzburg, Moosstraße 107A 
 
Durchführender:  IC Saalfeldner Speedmanggeis, 5760 Saalfelden, Georg Scherer Str. 19/5 
 
Veranstaltungsleiter: Lukas Hechl/Thomas Stöggl 
 
Termin:   18.09.2011 
 
Ort:     Salzburgring, A 5325 Plainfeld 
 
AIC-Wertung: Main Race des Austrian Inline Cup (AIC) 2011. Details zum AIC und 

laufende Punktestände unter http://www.austrianinlinecup.at. 
 
Strecke: 5 Runden zu je 4.255m. Rennstrecke mit 10m Streckenbreite, durchgehend 

asphaltiert. 
 
Teilnehmer: Startberechtigt sind Personen der angeführten Altersklassen unter 

Anerkennung der Teilnahmebedingungen unabhängig von einer 
Vereinszugehörigkeit. LäuferInnen unter 18 Jahren benötigen für die 
Teilnahme eine Zustimmungserklärung des Erziehungsberechtigten.  
 

 DIE TEILNAHME OHNE HELM IST AUSNAHMSLOS VERBOTEN! 
 
Nennungen:  SportlerInnen mit aktueller AIC-Gesamtanmeldung sind automatisch für das 

Rennen genannt. Sonst ist eine separate Meldung für das Rennen 
erforderlich. 

 
 
 
 

http://www.austrianinlinecup.at/


  

 
 

 

  

 

 
 

 

Eine Einzelanmeldung erfolgt über das 
online Meldesystem auf  
www.skate-the-ring.at (Button: Austrian Inline Cup). 
 

Nennschluss:  13.09.2011 
 
Nachnennung: Nachnennung bis 1h vor dem Start möglich (10 € Nachnennzuschlag!) 
 
Bankverbindung: Sparkasse Schwaz 

BLZ: 20510 
Kto.-Nr.: 00801341637 
IBAN: AT602051000801341637 
BIC: SPSCAT21XXX 
 

Startgeld: € 25,- (inkl. € 3,- Chipmiete) 
 Nachnennzuschlag: 10 € 
   Das überwiesene Startgeld muss per Überweisungsbestätigung bei der  
   Startnummernausgabe nachgewiesen werden. 
 
Startunterlagen ab 8:00 Uhr im Verwaltungsgebäude Salzburgring 
 
Startzeit 09:30 Herren  
 09:31 Damen 
 
Siegerehrung Im Anschluss ab ca. 11:00 Uhr 
 

 Geehrt werden die Top3 Damen und Herren (Overallwertung). 
 
Altersklassen: AK 14/15  (96 bis 97)  AK 30/39 (81 bis 72) 
(Jahrgänge) AK 16/17   (94 bis 95)  AK 40/49 (71 bis 62) 

 AK 18/+  (93 bis 82)  AK 50/59 (61 bis 52) 
       AK 60/+ (51 und älter) 
Schiedsrichter: Matthias Weiss 
   
Kampfgericht: wird vom ÖRSV gestellt 
 
Durchführung: Die Veranstaltung wird nach der geltenden Sportordnung des ÖRSV bzw. 

Wettlaufregeln des CEC der Sparte Rollschnelllauf/Inline Speed Skating 
durchgeführt. 
Proteste werden vom Schiedsrichter entgegengenommen und müssen 
schriftlich eingebracht werden bei einer Protestgebühr von € 70,--. 
Protestzeit 25 Minuten nach offiziellem Aushang des Resultates. 

 
Zeitmessung: Chipzeitmessung www.pflanzl.info – AlgeTiming Pflanzl 
 
Erste Hilfe: Rotes Kreuz vor Ort 
 

http://www.skate-the-ring.at/
http://www.pflanzl.info/


  

 
 

 

  

 

 
 

 

Haftung: Für die Beschaffenheit der Lauffläche, 
und die sich daraus für die Läuferinnen und Funktionäre ergebenden 
Gefahren übernehmen weder der Veranstalter noch der durchführende 
Verein jedwede Haftung.  

 Mit ihrer Anmeldung erkennen die Teilnehmer den Haftungsausschluss des 
Veranstalters für Schäden jeder Art an. Sie erklären, dass sie für die 
Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert haben, körperlich 
gesund sind und ihre Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Jedwede, 
wie auch immer gearteten Bild-, Ton- und Videoaufnahmen der 
Veranstaltung von Dritten dürfen vom Veranstalter und von beauftragten 
Unternehmen ohne Rücksprache jederzeit und unentgeltlich verwendet 
werden. 

 
Sportordnung: Rechts skaten! Die linke Fahrbahnseite steht den Überholenden zu 

Verfügung. Es gelten die Bestimmungen der Sportordnung des ÖRSV in 
seiner aktuellen Version. 

 
Antidopingregeln:  Nach den Richtlinien des österreichischen Anti-Dopinggesetzes, gültig ab 

dem 1.7.2007 (BGBl. I Nr. 30/2007), inkl. Novelle vom 8.8.2008 (BGBl. I Nr. 
115/2008) können Anti-Doping-Kontrollen durchgeführt werden. 

 
 LäuferInnen werden nicht zum Start zugelassen, wenn sie: 

- wegen Dopings suspendiert oder gesperrt sind; 
- nicht gemäß § 5 Abs. 1 Z 6 den Wiederbeginn der aktiven Laufbahn 
gemeldet haben; 
- in den ersten sechs Monaten nach Meldung des Wiederbeginns der 
aktiven Laufbahn gemäß § 5 Abs. 1 Z 6 sind. 
 

Die Sportler sind verpflichtet, die Bestimmungen gemäß § 19 Abs. 1 Z 1, 3, 
6 bis 8 anzuerkennen. 
 
Weiter Informationen sind Online auf der Homepage der NADA Austria 
(www.nada.at) oder des Sportministeriums (www.sportministerium.at) unter 
dem Thema „Anti-Doping“ abrufbar. 

Änderungen vorbehalten! 

 

  Wir freuen uns auf Eure Teilnahme, für Rückfragen stehen wir gerne unter 
  0043-(0) 664- 452 39 09 oder unter info@skate-the-ring.at zur Verfügung. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
IC Speedmanggeis 
www.skate-the-ring.at 
www.austrianinlinecup.at 

http://www.nada.at/
http://www.sportministerium.at/
mailto:info@skate-the-ring.at
http://www.eislaufen-eisenstadt.at/
http://www.austrianinlinecup.at/

